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RS OGH 1996/7/4 6Ob666/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.07.1996

Norm

ABGB §692

Rechtssatz

Ist einem p ichtteilsberechtigten Erben ein Legat ausgesetzt oder ist ein sonstiger Legatar p ichtteilsberechtigt, so

wird der Legatsanspruch bis zur Höhe der P ichtteilsdeckung unter die P ichtteilsansprüche gereiht, geht also den

sonstigen Vermächtnissen vor, eine darüber hinausgehende Zuwendung unterliegt der Kürzung.
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